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Depotgebühren für Aufenthalt auf

den Durchgangsplätzen

Die Radgenossenschaft der Landstrasse
schrieb im August die Gemeinden Gren-
chen, Gossau, Neuhausen am Rheinfall
und St.Gallen bezüglich den hohen
Depotgebühren an und ersuchte sie, diese
auf 200.- bis 150.- Franken zu reduzieren.

Leider erhielten wir von allen eine
negative Antwort; die Gemeinden beharren

auf ihren Depotgebühren. Das
Antwortschreiben der Gemeinde Gossau
möchten wir hier als Beispiel veröffentlichen:

Mit Schreiben vom 14. August 1995
haben Sie uns gebeten, die Depotgebühr

für junge Jenische Familien von
Fr. 250.- auf Fr. 150.- pro Wohnwagen
zu reduzieren, um den jungen Familien
in diesen schwierigen Zeiten eine Chan¬

ce einzuräumen.

Die Polizeikommission hat in ihrer
Sitzung vom 18. August 1995 Ihr
Gesuch geprüft und befunden, dass eine
Depotgebühr von Fr. 250.- aus folgenden

Gründen gerechtfertigt ist:

Die Kosten der Platzbenützung
betragen pro Wohnwagen und Tag inkl.
Strombezug Fr. 8.-. Dies ergibt bei
einer Bleibe von maximal einem Monat Fr.
248.-. Es ist vorgekommen, dass
angemeldete Fahrende vorzeitig - ohne
Abmeldung - abgereist sind und Abfälle
hinterlassen haben. Da in der Gemeinde
Gossau die Sackgebührpflicht gilt, sind
uns dadurch zusätzliche Kosten
angefallen. Zur Sicherstellung, dass sämtliche

Kosten gedeckt werden können,
halten wir an der Depotgebühr in der
Grössenordnung von Fr. 250.- fest.

Wir bedauern, Ihrem Gesuch nicht
entsprechen zu können und bitten um
Ihr Verständnis.

Bllill
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